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1. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wolmirstedt
2. Impressum

Öffentliche Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt hat am 22.04.2010 in öffentlicher 
Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 27-08 „Friedensstraße/
Gipfelstraße“ Stadt Wolmirstedt mit der dazugehörigen Begründung 
zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.
Das Planverfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung  liegen in der 
Zeit vom: 

10. Mai bis zum 14. Juni 2010

zur Einsicht im Stadtbau- und Planungsamt der Stadtverwaltung Wol-
mirstedt, August-Bebel-Straße 25, in 39326 Wolmirstedt während der 
Dienstzeiten öffentlich aus.

Montag und Donnerstag  09.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch 09.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 15.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr 

Während der Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB können von jeder-
mann Bedenken und Anregungen zu den Entwürfen schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Bedenken und Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.  

 
     
Wolmirstedt, den 27.04.2010   Dr. Zander
     Bürgermeister
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